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Elberfelder Übersetzung (Version 1.3 von bibelkommentare.de)

1 Und der HERRH3068 redeteH1696 zuH413 MoseH4872 in den EbenenH6160 MoabsH4124, amH5921 JordanH3383 von
JerichoH3405, und sprachH559: 2 GebieteH6680 den KindernH1121 IsraelH3478, dass sie vonH4480 ihrem Erbbesitztum den
LevitenH3881 StädteH5892 zum WohnenH3427 gebenH5414; und zu den StädtenH5892 sollt ihr einen BezirkH40541 ringsH5439

umH5439 dieselben herH5439 den LevitenH3881 gebenH5414. [?]H5159 H272 3 Und die StädteH5892 seienH1961 ihnenH1992 zum
WohnenH3427, und deren BezirkeH4054 seienH1961 für ihr ViehH929 und für ihre HabeH7399 und für alleH3605 ihre TiereH2416.
4 Und die BezirkeH4054 der StädteH5892, dieH834 ihr den LevitenH3881 gebenH5414 sollt, sollen vonH4480 der
StadtmauerH7023 H5892 nach außenH2351 hin 1000 EllenH520 betragen ringsumH5439; [?]H505 5 und ihr sollt außerhalbH4480

H2351 der StadtH5892 auf der OstseiteH6924 H6285 2000 EllenH520 abmessenH4058, und auf der SüdseiteH5045 H6285 2000
EllenH520, und auf der WestseiteH3220 H6285 2000 EllenH520 und auf der NordseiteH6828 H6285 2000 EllenH520, dass die
StadtH5892 inH8432 der MitteH8432 sei; dasH2088 sollen die BezirkeH4054 ihrer StädteH5892 seinH1961. 6 Und die StädteH5892,
dieH834 ihr den LevitenH3881 gebenH5414 sollt: 6H8337 ZufluchtstädteH5892 H4733 sind es, dieH834 ihr ihnen gebenH5414 sollt,
damit dahinH8033 flieheH5127, wer einen TotschlagH7523 begangenH7523 hat; und zuH5921 diesenH1992 hinzu sollt ihr 42H705

H8147 StädteH5892 gebenH5414. 7 AlleH3605 die StädteH5892, dieH834 ihr den LevitenH3881 gebenH5414 sollt, sie und ihre
BezirkeH4054, sollen 48H705 H8083 StädteH5892 sein. 8 Und was die StädteH5892 betrifft, dieH834 ihr von dem EigentumH272

der KinderH1121 IsraelH3478 gebenH5414 sollt – vonH4480 H854 dem Stamm, der vielH7235 hat2, sollt ihr vielH7227 nehmen, und
vonH4480 H854 dem, der wenigH4591 hat3, sollt ihr wenigH4592 nehmen; jederH376 Stamm soll nach Verhältnis seines
ErbteilsH5159, dasH834 er erbenH5157 wird, vonH4480 seinen StädtenH5892 den LevitenH3881 gebenH5414. [?]H4480 [?]H6310

9 Und der HERRH3068 redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 10 RedeH1696 zuH413 den KindernH1121 IsraelH3478

und sprichH559 zuH413 ihnenH1992: WennH3588 ihrH859 überH5674 den JordanH3383 in das LandH776 KanaanH3667 ziehtH5674,
11 so sollt ihr euch StädteH5892 bestimmenH7136: ZufluchtstädteH5892 H4733 sollen sie für euch seinH1961, dass dahinH8033

flieheH5127 ein TotschlägerH7523, der einen MenschenH5315 aus VersehenH7684 erschlagenH5221 hat. 12 Und die
StädteH5892 sollen euch zur ZufluchtH4733 seinH1961 vorH4480 dem RächerH13504, dass der TotschlägerH7523 nichtH3808

sterbeH4191, bisH5704 er vorH6440 der GemeindeH5712 gestandenH5975 hat zum GerichtH4941. 13 Und die StädteH5892,
dieH834 ihr gebenH5414 sollt, sollen 6H8337 ZufluchtstädteH5892 H4733 für euch seinH1961. 14 Ihr sollt 3H7969 StädteH5892

gebenH5414 diesseitsH4480 H5676 des JordanH3383, und 3H7969 StädteH5892 sollt ihr gebenH5414 im LandH776 KanaanH3667;
ZufluchtstädteH5892 H4733 sollen sie seinH1961. 15 Den KindernH1121 IsraelH3478 und dem FremdenH1616 und dem
BeisassenH8453 inH8432 ihrer MitteH8432 sollen dieseH428 6H8337 StädteH5892 zur ZufluchtH4733 seinH1961, dass dahinH8033

flieheH5127 jederH3605, der einen MenschenH5315 aus VersehenH7684 erschlagenH5221 hat.

16 WennH518 er ihn aber mit einem eisernenH1270 WerkzeugH3627 geschlagenH5221 hat, dass er gestorbenH4191 ist, so ist
erH1931 ein MörderH75235; der MörderH7523 soll gewisslichH4191 getötetH4191 werden. 17 Und wennH518 er ihn mit einem
SteinH68, den er in der HandH3027 führte6, wodurchH834 man sterbenH4191 kann, geschlagenH5221 hat, dass er
gestorbenH4191 ist, so ist erH1961 ein MörderH7523; der MörderH7523 soll gewisslichH4191 getötetH4191 werden. 18 OderH176

wenn er ihn mit einem hölzernenH6086 WerkzeugH36277, das er in der HandH3027 führte, wodurchH834 man sterbenH4191

kann, geschlagenH5221 hat, dass er gestorbenH4191 ist, so ist erH1961 ein MörderH7523; der MörderH7523 soll
gewisslichH4191 getötetH4191 werden. 19 Der BluträcherH1350 H1818, derH1931 soll den MörderH7523 tötenH4191; wenn er ihn
antrifftH6293, soll erH1931 ihn tötenH4191. 20 Und wennH518 er ihn aus HassH8135 gestoßenH1920 oder mit AbsichtH6660

aufH5921 ihn geworfenH7993 hat, dass er gestorbenH4191 ist, 21 oder ihn aus FeindschaftH342 mit seiner HandH3027

geschlagenH5221 hat, dass er gestorbenH4191 ist, so soll der SchlägerH5221 gewisslichH4191 getötetH4191 werden; erH1931

ist ein MörderH7523. Der BluträcherH1350 H1818 soll den MörderH7523 tötenH4191, wenn er ihn antrifftH6293.
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22 WennH518 er aber von ungefähr, nichtH3808 aus FeindschaftH342, ihn gestoßenH1920 oder unabsichtlich irgendeinH3605

WerkzeugH3627 aufH5921 ihn geworfenH7993 hat, [?]H6621 [?]H3808 [?]H6660 23 oder, ohneH3808 es zu sehenH7200,
irgendeinenH3605 SteinH68, wodurchH834 man sterbenH4191 kann, aufH5921 ihn hat fallenH5307 lassen, dass er
gestorbenH4191 ist, erH1931 war ihm aber nichtH3808 feindH341 und suchteH1245 seinen SchadenH7451 nichtH3808: 24 so soll
die GemeindeH5712 zwischenH996 dem SchlägerH5221 und dem BluträcherH1350 H1818 nachH5921 diesenH428 RechtenH4941

richtenH8199; 25 und die GemeindeH5712 soll den TotschlägerH7523 ausH4480 der HandH3027 des BluträchersH1350 H1818

errettenH5337, und die GemeindeH5712 soll ihn inH413 seine ZufluchtstadtH5892 H4733 zurückbringenH7725, wohinH834 H8033 er
geflohenH5127 ist; und er soll darin bleibenH3427 bisH5704 zum TodH4194 des HohenpriestersH3548 H1419, denH834 man mit
dem heiligenH6944 ÖlH8081 gesalbtH4886 hat. 26 WennH518 aber der TotschlägerH7523 über die GrenzeH1366 seiner
ZufluchtstadtH5892 H4733, wohinH834 H8033 er geflohenH5127 ist, irgendH3318 hinausgehtH3318, 27 und der BluträcherH1350 H1818

findetH4672 ihn außerhalbH4480 H2351 der GrenzeH1366 seiner ZufluchtstadtH5892 H4733 , und der BluträcherH1350 H1818

tötetH7523 den TotschlägerH7523, so hat er keineH369 BlutschuldH1818. 28 DennH3588 er soll in seiner ZufluchtstadtH5892

H4733 bleibenH3427 bisH5704 zum TodH4194 des HohenpriestersH1419 H3548 ; und nachH310 dem TodH4194 des
HohenpriestersH1419 H3548 darf der TotschlägerH7523 inH413 das LandH776 seines EigentumsH272 zurückkehrenH7725.

29 Und diesH428 soll euch zu einer RechtssatzungH4941 H2708 seinH1961 bei euren GeschlechternH1755 in allenH3605 euren
WohnsitzenH4186.

30 JederH3605, der einen MenschenH5315 erschlägtH5221: Auf die AussageH6310 von ZeugenH5707 soll man den
MörderH7523 tötenH7523; aber ein einzelnerH259 ZeugeH5707 kann nichtH3808 gegen einen MenschenH5315 aussagenH60308,
dass er sterbeH4191. 31 Und ihr sollt keineH3808 SühneH3724 annehmenH3947 für die SeeleH5315 eines MördersH7523, derH834

H1931 schuldigH7563 ist zu sterbenH4191, sondernH3588 er soll gewisslichH4191 getötetH4191 werden. 32 Auch sollt ihr
keineH3808 SühneH3724 annehmenH3947 für den inH413 seine ZufluchtstadtH5892 H4733 GeflüchtetenH5127, dass er vorH57049

dem TodH4194 des PriestersH3548 zurückkehreH7725, um im LandH776 zu wohnenH3427. 33 Und ihr sollt das LandH776

nichtH3808 entweihenH2610, in demH834 ihrH859 seid; dennH3588 das BlutH1818, dasH1931 entweihtH2610 das LandH776; und für
das LandH776 kann keineH3808 SühnungH3722 getanH3722 werden wegenH834 des BlutesH1818, das darin vergossenH8210

worden, außerH3588 H518 durch das BlutH1818 dessen, der es vergossenH8210 hat. 34 Und du sollst nichtH3808 das LandH776

verunreinigenH2930, in demH834 ihrH859 wohntH3427, in dessenH834 MitteH8432 ichH589 wohneH7931; dennH3588 ichH589, der
HERRH3068, wohneH7931 inmittenH8432 der KinderH1121 IsraelH3478.

Fußnoten

1. Eig. eine Weidetrift
2. Eig. von den Vielen ... von den Wenigen
3. Eig. von den Vielen ... von den Wenigen
4. Eig. Löser, der nächste Verwandte
5. Hier und nachher dasselbe Wort wie „Totschläger“
6. Eig. mit einem Handstein, d.h. mit einem Stein, den man handhaben kann. Desgl. V. 18: Handwerkzeug
7. O. Gegenstand
8. Eig. antworten
9. Eig. bis zu

Druckausgabe erzeugt am 23.12.2024 auf bibelkommentare.deSeite 2 von 2


